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Öffentlichkeitsarbeit 

Vorwort 

 

Ziele der Öffentlichkeitsarbeit 

 

Eines der Hauptziele, die die Beistandschaft mit der Öffentlich-

keitsarbeit verfolgt, ist der Ausbau des Bekanntheitsgrades der 

Dienstleistungen in diesem Bereich des Jugendamtes.  

 

Die Beistandschaft ist für viele Menschen in unterschiedlichen 

Lebens- und Konfliktlagen ein „Türöffner“ und sozialer Sensor für 

das Erkennen wichtiger Bedarfs- und Hilfslagen und die Inan-

spruchnahme unterschiedlicher Jugendhilfeleistungen zur Förde-

rung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen und 

deren Aufwachsen. Dadurch soll eine Kultur der Glaubwürdigkeit 

und des Vertrauens geschaffen werden, die zu einer positiven 

Außenwahrnehmung (Image) des Jugendamtes beiträgt. 

 

Ein so gefördertes Image des Jugendamtes führt zu einer Stär-

kung des beruflichen Selbstverständnisses der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und ist gleichzeitig ein weiteres wichtiges Motiv 

für den Auf- und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit (Public Relati-

on).  

 

Die Präsenz der Dienstleistungsangebote der Beistandschaft in 

der Öffentlichkeit unterstützt Eltern so in ihren Möglichkeiten 

zum Wohle ihres Kindes eigenverantwortlich Regelungen zu tref-

fen. 
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Eine konsequente Öffentlichkeitsarbeit führt zu einer qualitativ 

besseren Beratung und Unterstützung und trägt zur Vermeidung 

von Kinderarmut und der Reduzierung öffentlicher Sozialleistun-

gen bei.  

 

Ein Budget für eine kontinuierlich angelegte Öffentlichkeitsarbeit 

ist daher ein absolutes Muss für den modernen “Dienstleister 

Jugendamt“.  

 

Dieser Arbeits- und Orientierungshilfe versteht sich als ein Teil 

der Öffentlichkeitsarbeit des gesamten Jugendamtes. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Interne Öffentlichkeitsarbeit 

Jugendhilfeausschuss – mündlicher Bericht/Vorlage 

Grundsätzlich soll sich die Verwaltung des Jugendamtes im Ju-

gendhilfeausschuss präsentieren. 

Mindestens einmal in jeder Legislatur sollte im Jugendhilfeaus-

schuss über die Tätigkeit durch jeden Arbeitsbereich berichtet 

werden. Eine zusätzliche Berichtsvorlage mit statistischen Aus-

wertungen, die die Effizienz der Arbeit widerspiegelt, kann für 

bleibende Eindrücke sorgen. 

Sofern zwischen Verwaltung des Jugendamtes und Jugendhilfe-

ausschuss Zielvereinbarungen getroffen werden, sollte die Bei-

standschaft anstreben, Bestandteil einer solchen Vereinbarung 

zu werden. 

Das Muster einer Berichtsvorlage ist als Anlage beigefügt. 

Amts-, Abteilungs- oder Sachgebietsbesprechungen 

Das Arbeitsfeld des Beistandes sollte allen Leitungskräften und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes in Sachge-

biets-, Abteilungs- und Amtsbesprechungen bekannt gemacht 

werden. Bezüge zu anderen Arbeitsfeldern sollen herausgearbei-

tet und verdeutlicht werden (Schnittstellen erkennen und benen-

nen, Kooperationsvereinbarungen schließen).  

 

Intranet 

Der hausinterne Netzauftritt sollte in allen die Eltern betreffen-

den Bereichen mit dem Internet-Auftritt der Kommune verlinkt 

sein. 
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Hauspostille 

In allen Arten von vor Ort installierten Mitteilungsblättern- und 

zeitungen können Beiträge zur/über die Arbeit des Arbeitsberei-

ches geschaltet werden. 

Flyer 

Siehe beigefügte Beispiele aus Düsseldorf und Aachen. 

Entscheidung und Vorbereitung der externen Öffentlich-

keitsarbeit 

Innerhalb der Hierarchie Zustimmung für externe Öffentlich-

keitsarbeit einholen. Klären, wer spricht/interviewt wird, wer die 

Grundlagen erarbeitet und anschließend den Kontakt aufrecht 

erhält (Kontinuität der Öffentlichkeitsarbeit). 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Externe Öffentlichkeitsarbeit (siehe grundlegend 

1.6) 

Schreiben an Väter und Mütter, Vordrucke die Verwen-

dung finden 

Sachlich, bürgerorientiert und verständlich, bestimmt, freundlich, 

mit Gesprächs- und/oder Terminangebot, einzelfallbezogene An-

sprache (Ihr Sohn/Ihre Tochter), den „richtigen Ton“ treffen. 

 

Das Muster eines Anschreibens ist als Anlage beigefügt. 

Funk und Fernsehen (Privat, öffentlich-rechtlich, regional 

und überregional)  

− Kontakt zur Redaktion aufnehmen  

− Themen aufbereiten  

− konkrete Anlässe nutzen (z.B. Unterhaltsreform, Kinder-

geldänderung) 

− einmaliger Auftritt oder Mehrteiler als Bericht oder Interview 

Internet  

Ein beispielhafter Internetauftritt der Beistandschaft der Stadt  

Schwerte ist als Anlage beigefügt.  
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Presse  

Für eine Veröffentlichung in der Presse sind gleiche Vorbereitun-

gen wie unter Ziff. 2.1 notwendig. 

Ein Beispiel zur Beschreibung eines Arbeitsgebietes in sprachlich 

lebhafter Form ist als Anlage beigefügt. 

Flyer  

Wenn diese erstellt werden, muss der Adressatenkreis festgelegt 

sein (s. auch 2.6). 

 

Beispiele aus Düsseldorf und Aachen sind als Anlage beigefügt. 

Info-Veranstaltungen  

Sie dienen bei entsprechender Ausrichtung dazu, Beratungskon-

takte zu qualifizieren und in Anzahl und Dauer zu reduzieren (In-

fo- Abende, Stammtisch, Bildungseinrichtungen, Kliniken, Heb-

ammen, Kinder- und Frauenärzte, etc.). 

Sprechstunden im Sozialraum (Familienzentren) 

Die Sprechstunde im Familienzentrum ist eine Beratung außer-

halb des Jugendamtes. So können auch Familien erreicht wer-

den, die Beratung und Unterstützung in ihrem gewohnten Umfeld 

wahrnehmen möchten. Siehe Anlage. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Vernetzung (Aufzählung in Infos anderer) 

Koordination, Kooperation mit internen und externen Diensten 

und örtlichen Trägern, z.B. örtlich vertretene Verbände und Trä-

ger der freien Jugendhilfe und sonstige thematisch verbundene 

Institutionen. 

Dies gilt vor allem bei der Einrichtung örtlicher früher Hilfen.  

Präsentation (Türschild, Visitenkarte, Wegweiser)  

= corporate design  

Zur Erhöhung der Aufmerksamkeit für das Arbeitsge-

biet/Abteilung/Team Beistandschaft ist die Bezeichnung von Be-

deutung. Es kann der Begriff Beistandschaft verwandt oder die 

zu tätigenden Aufgaben zum Ausdruck gebracht werden, z.B.: 

„Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten und Prozessver-

tretung“, „ Beratung Vaterschaft und Unterhalt, 

Beistandschaften“. 

 

In Aachen wurden im Rahmen eines gemeinsamen Präsentati-

ons- und Marketingkonzeptes des Fachbereiches Jugend und des 

Bündnisses für Familie für alle Arbeitsbereiche Flyer mit einer 

Kurzbeschreibung der jeweiligen Tätigkeitsbereiche unter einem 

einheitlichen Layout erstellt. Für jeden Bereich wurde zusätzlich 

ein thematisches Banner (Roll Up) gefertigt.  

 

Ziel war, den Fachbereich Jugend oder Teilbereiche davon durch 

ein prägnantes Gestaltungskonzept hausintern oder auf Veran-

staltungen (z.B. Tag der Integration, Bildungskongress, etc.) zu 

präsentieren. 
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Das Foto des „Roll-up“ verdeutlicht diese Art der Präsentation.  

Siehe Anlage. 

Kundenbefragung  

Unter Hinweis auf Ziffer 5.3 des Leistungsprofils des Beistandes 

ist die Ergebnisqualität direkt bei den beratenen Personen abzu-

fragen. 

Auf den Bericht zu einer Kundenbefragung im Kreisjugendamt 

Heilbronn in „Das Jugendamt 2006/430 ff. „ wird verwiesen. Ei-

ner der dort verwendeten Fragebogen ist als Anlage beigefügt. 

Sonstiges 

Neben den unter den vorstehenden Textziffern aufgeführten 

Möglichkeiten kommen weitere Instrumente zur Öffentlichkeits-

arbeit in Frage, die nicht gesondert aufgelistet werden.  

Beispielhaft sei hier nur die Einrichtung eines Servicetelefons ge-

nannt. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

zu Ziffer 1.1: Muster einer Jugendhilfeausschuss-Vorlage 

 
 
 
 
 
 
 
KREIS BORKEN        Borken, 25.02.2008 
    Der Landrat 
 

Sitzungsvorlage Nr. 0029/2008 
 
 
 
Jugendhilfeausschuss   TOP: 3 Öffentlich 
 
 
Zuständige Facheinheit: 
51- Fachbereich Jugend und Familie 

Berichterstatter/in: 

 
 
 
Beratungsgegenstand:  
 
Bericht zur Reform des Unterhaltsrechts. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
Rechtsgrundlage:  
 
Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21.12.2007 (BGBl S.3149) 
 
 
Sachdarstellung:  
 
Am 01.01.2008 ist das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts in Kraft getreten. Der Gesetzgeber 
hat die unterhaltsrechtliche Stellung von Kindern zu Lasten der Ehegatten gestärkt. Verbessert wurde 
auch die Rechtsposition von Elternteilen, die nicht mit dem anderen Elternteil verheiratet waren. 
 
Die neuen Regelungen haben daher erhebliche positive wie negative Auswirkungen auf die finanzielle 
Situation der Familien. Dies gilt sowohl für die Unterhaltsberechtigten als auch für die 
Unterhaltsschuldner. 
 
Daher sollen die Ziele, die wichtigsten Neuregelungen der Reform und deren Folgen für die 
Lebenssituation der Betreffenden in einem mündlichen Bericht dargestellt werde. 
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zu Ziffer 1.5: Beispiele für Flyer aus Aachen und Düsseldorf 
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Öffentlichkeitsarbeit 
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Öffentlichkeitsarbeit 
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Postanschrift: Stadtverwaltung Aachen –FB 45/39– 52058 Aachen Auskunft   

   

Gebäude  Mozartstraße 2-10 

Zimmer  218 

Telefon  (0241) 432- 

Telefax  (0241) 432-45993 

e-mail  a 

Internet  www.aachen.de 

Aktenzeichen  FB 45/39 

Kassenzeichen   

 
 

Frau 
 

Datum  21.11.2008 

Sehr geehrte Frau               , 
 
vom Standesamt habe ich die Mitteilung bekommen, dass Sie am                ein Kind geboren haben. Zur Geburt Ihres 
Kindes                          gratuliere ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute für die gemeinsame Zukunft. 
 
Durch die Geburt Ihres Kindes ergeben sich sicherlich einige Veränderungen in Ihrem Leben. Damit verbunden sind auch 
neue Aufgaben und neue Verantwortung. 
 
Ich bin Ihre Ansprechpartnerin im Jugendamt und stehe Ihnen zur Verfügung, um Sie über die Rechte Ihres Kindes zu 
informieren, zu beraten und zu unterstützen. Dieses Angebot mag Ihnen die Entscheidung erleichtern, die rechtlichen 
Ansprüche Ihres Kindes in eigener Verantwortung zu klären und durchzusetzen oder sich aber der kostenfreien Hilfe des 
Jugendamtes zu bedienen. 
 
Hierzu lade ich Sie herzlich zu einem persönlichen Gespräch ein und bitte um telefonische Terminvereinbarung. Wenn Sie 
dies wünschen, bin ich auch gerne zu einem persönlichen Gespräch in Ihrer häuslichen Umgebung bereit. 
Der Vater Ihres Kindes kann gerne an dem Gespräch teilnehmen. 
 
Einige Informationen können Sie vorab bereits dem beigefügten Merkblatt entnehmen. 
 
   

 
Ich freue mich auf Ihren Besuch/Anruf und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag  

 

 
                                                                       - Anlage - 

 

 

 
zu Ziffer 2.1: Anschreiben der Stadt Aachen 
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Öffentlichkeitsarbeit 

 
zu Ziffer 2.3: Tipps zur Homepage-Erstellung  

 

Textgestaltung: 

- Inhalte kurz und prägnant darstellen, müssen schnell  

   erfasst werden können 

-  (kurze Texte, kurze überschaubare Sätze) 

 

Anordnung der Informationen (Pyramidenstil) 

-  Überschrift: kurz und einprägsam - soll Interesse erwecken 

-  dann: Kurzübersicht (2 bis 3 Sätze) 

-  Hauptteil: evtl. als Link, Extrablatt 

(stark strukturiert, überschaubare kurze Sätze, adressaten-

gerechtes Sprachniveau) 

 

Strukturierung des Textes 

-  Nummerierungen und Listen 

-  Setzen von Absätzen 

-  Hervorhebung von wichtigen Satzteilen (z.B. fett schreiben) 

-  evtl. Grafiken 

 

Seitendesign 

-  Übersichtlichkeit 

-  Ordnung auf dem Bildschirm 

-  Gleichförmigkeit 

-  kein technischer Schnickschnack 

 

Corporate Design 

-  alle Seiten im gleichen Layout 
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Farbenkonzept 

-  gute Farbkontraste sorgen für bessere Lesbarkeit 

-  mit wenigen Farben arbeiten 

-  die inhaltliche Gliederung kann durch Farben visuell unter-

stützt werden 

 

Navigation 

Startseite 

-  Interesse wecken und Ausblick geben 

-  Verlinkung zu untergeordneten Seiten (nicht zu viele Ebenen) 

-  Links müssen genau betitelt werden, damit der User weiß, was 

ihn erwartet 

-  auf jeder Seite sollte eine Schaltfläche mit direkter 

 Verknüfung zur Startseite vorhanden sein 

- der Besucher soll ohne große Umwege zu Zielen kommen 

-  keine Hyperlinks in Fließtexten (Unterbrechung) 

 

Suche 

 Auf der Startseite muss es durch eine gut sichtbare Suchfunk-

tion (wichtigste Suchbegriffe müssen verbunden sein) möglich 

sein direkt zur gesuchten Seite zu kommen 

 

Suchwörter: 

 - alleinerziehend,- Beistandschaft, - Düsseldorfer Tabelle, - 

nichtehelich, - uneheliche Kinder, - unverheiratet, -Urkunde, -

Unterhalt- ,- Sorgeerklärung, - Sorgerecht, -Vaterschaft; - Va-

terschaftsanerkennung; - Vormundschaft, - Beurkundung 

 

zu Ziffer 2.3: Muster eines Internetauftritts (Stadt Schwerte) 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Beratung und Unterstützung 
 
für alleinerziehende und nicht miteinander verheiratete 

Elternteile (Mütter und Väter) 

 

 

Ausführliche allgemeine Informationen erhalten Sie durch die 

nachstehend benannte Broschüre. 

 

Link: Broschüre Kindschaftsrecht/Beistandschaft 

 

Vaterschaft 

• Wir beraten Sie als Mutter in Vaterschaftsfragen nach oder 

bereits vor der Geburt Ihres Kindes. 

• Wir beurkunden Vaterschaftsanerkennungen und Ihre da-

für erforderliche Zustimmung.  

• Wir unterstützen Sie ggf. durch Formulierung und Erstel-

lung von Schriftsätzen. 

• Wenn der Vater sein Kind nicht anerkennen will, vertreten 

wir Ihr Kind als Beistand vor Gericht im Vaterschaftspro-

zess. 

  

Mehr Informationen:  

• Merkblatt über die Anerkennung der Vaterschaft und die 

Rechtsfolgen   

• Merkblatt zum Kindschaftsrecht   
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Unterhalt 

• Wir beraten Sie als betreuenden Elternteil, auch gemein-

sam mit dem Vater, in Unterhaltsangelegenheiten Ihres 

Kindes. 

• Wir berechnen und beurkunden den Unterhaltsanspruch 

Ihres Kindes. 

• Wir unterstützen Sie ggf. durch Formulierung und Erstel-

lung von Schriftsätzen. 

• Wenn eine außergerichtliche Einigung nicht möglich ist, 

vertreten wir Ihr Kind als Beistand vor Gericht im Unter-

haltsprozess.  

• Wir beraten und unterstützen junge Erwachsene in Unter-

haltsangelegenheiten bis zum 21. Lebensjahr.  

• Wir beraten und unterstützen Sie, als betreuenden Eltern-

teil, hinsichtlich Ihrer eigenen Unterhaltsansprüche gegen-

über dem anderen Elternteil. 

 

Mehr Informationen:  

• Merkblatt für Sorgeberechtigte zur Auskunftspflicht des 

Kindes   

• Merkblatt zur Festsetzung der Höhe des Unterhaltsanspru-

ches des Kindes  

• Merkblatt Kindesunterhalt - volljährige Schüler bis zur Voll-

endung des 21. Lebensjahres  

• "Unterhaltsrechtl. Leitlinien des OLG Hamm" 

• "Düsseldorfer Tabelle"  
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Öffentlichkeitsarbeit 

Erklärung zur gemeinsamen elterlichen Sorge (Sorgeer-

klärung)  

- gilt nur für Elternteile, die nicht miteinander verheiratet sind oder 

waren - 

• Wir informieren und beraten Sie zu den Möglichkeiten der 

gemeinsamen elterlichen Sorge und den rechtlichen Kon-

sequenzen. 

• Wir beurkunden Ihre Sorgeerklärungen. 

• Wir erstellen eine Bescheinigung, wenn keine gemeinsame 

Sorgeerklärung abgegeben wurde (das sog. Negativattest). 

  

Mehr Informationen:  

• Merkblatt für nicht miteinander verheiratete Eltern, welche 

die elterliche Sorge gemeinsam ausüben möchten   

  

Beurkundung 

Wir beraten Sie und beurkunden kostenfrei u. a.  

• die Vaterschaftsanerkennung und die dafür erforderlichen 

Zustimmungen,  

• die Mutterschaftsanerkennung,  

• Unterhaltsverpflichtungen, 

• die Erklärung über die Ausübung der gemeinsamen elterli-

chen Sorge.  

 

Benötigen Sie weitere Informationen oder möchten Sie eines un-

serer Angebote in Anspruch nehmen, rufen Sie bitte an. 
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Zuständig bei der Stadt ...    

 

Vorname, Name 

 

Bereich Jugend und ...  

 

Buchstaben: "A" bis "I"  

 

Anschrift 

 

Telefon / Fax 

 

Email zum Kontaktformular 

 

Suchbegriffe: alleinerziehend uneheliche Kinder nichtehelich un-

verheiratet Unterhalt Vaterschaftsanerkennung Vaterschaft Sor-

gerecht Sorgeerklärung Urkunde Beistandschaft Vormundschaft 

Düsseldorfer Tabelle 
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Öffentlichkeitsarbeit 

zu Ziffer 2.4: Beispiel eines Presseberichtes 
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Öffentlichkeitsarbeit 

 
zu Ziffer 2.5: Beispiele für Flyer aus Düsseldorf und Aachen  

(siehe Anlage zu Ziffer 1.5) 
 

 
 
 
zu Ziffer 2.7: Niederschwelliges Beratungsangebot im Familien-
zentrum 

 
Praxisbeispiel zum Beratungsangebot der Beistände in 

Wipperfürth 

 

Das Jugendamt hat gemäß den §§ 18 und 52a SGB VIII einen 

Beratungs- und Unterstützungsauftrag für Erziehungs- und Sor-

geberechtigte. Dieser Anspruch umfasst u. a. die Geltendma-

chung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen sowie 

die Hilfe bei der Vaterschaftsfeststellung. Der Praxisalltag zeigt, 

dass sozial belastete und bildungsferne Eltern über die soge-

nannte „Komm - Struktur“ mit Hilfsangeboten nur bedingt er-

reicht werden.  

Besonders effektiv sind Angebote, die auf die sogenannte „Geh - 

Struktur“ setzen (vgl. Förderrichtlinien Anschubfinanzierung 

Frühwarnsystem NRW des MGFFI / NRW).  

 

Die Erziehungs- und Sorgeberechtigten benötigen 

niederschwellige und offene Angebote im vertrauten Umfeld, die 

im Wohngebiet gut erreichbar sind. Aus diesem Grund bietet das 

Jugendamt Wipperfürth zukünftig seine Beratungs- und Unter-

stützungsleistungen in den Familienzentren an. Avisiert ist ein 

Beratungsumfang von 2 Stunden monatlich pro  

Familienzentrum. Nach erster Evaluation ist ein flächendecken-

der Ausbau für alle Wipperfürther Tageseinrichtung für Kinder 

denkbar. 
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zu Ziffer 2.9: Foto des Roll-up der Stadt Aachen 
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Öffentlichkeitsarbeit 

 
zu Ziffer 2.10: Kundenfragebogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt Heilbronn 
 
Kundenbefragung im Bereich Beratung/Unterhalt 
 
 

Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Wie zufrieden sind Sie mit der 

Kundenorientierung des  

Bereichs Beratung/Unterhalt? Was können wir verbessern? Bitte 

helfen Sie mit, unsere  

Leistungen zu optimieren und beantworten Sie die folgenden 

Fragen. So lernen wir Ihre  

Erwartungen an ein modernes Dienstleistungsunternehmen bes-

ser kennen. Den ausgefüllten Bogen werfen Sie bitte in die 

Sammelbox im Wartebereich. 

 

Die Befragung ist anonym. Es kann nicht zurück verfolgt werden, von 

wem die Angaben auf den Fragebögen stammen. 

 

Logo farbig 

(Kopfbogen) 
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Bitte wenden Sie sich einfach an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Bereichs Beratung/ Unterhalt, wenn Sie noch Fragen zu der Kun-

denbefragung haben. Sie helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Bitte beachten Sie: Diese Befragung bezieht sich nur auf den Bereich 

Beratung/ Unterhalt und nicht auf sonstige Ämter des Landratsamts. 

 

Für Ihre Mitwirkung bedanken wir uns bereits im Voraus herzlich bei 

Ihnen! 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Klaus Czernuska Waltraud Wolpert 

Landrat                                                 Leiterin Bereich  

                                            Beratung/Unterhalt 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Frage 1: Wartezeit 

 Wie lange mussten Sie warten, bis Sie bei uns bedient wurden? 

  bis 10 Minuten  bis 20 Minuten  länger als 20 Minute 

 Empfanden Sie die Wartezeit als zu lange? 

  Ja  Nein   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hatten Sie für Ihren Besuch vorab einen Termin vereinbart? 

  Ja  Nein   

       

Frage 2: Welches Anliegen wollten Sie beim Bereich Beratung/Unterhalt erledigen? 

  Information/ Beratungsgespräch  Beurkundung 

  Sonstiges: 

Frage 3: Erreichbarkeit des Landratsamts stimme 
zu 

stimme 
teilwei-
se zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

stimme 
nicht zu 

kann ich 
nicht 
be-

urteilen 

a) 
Das Landratsamt ist gut mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar.      

b) 
Die Anfahrt zum Landratsamt ist gut ausgeschil-
dert.      

c) 
Mit dem Angebot an kostenlosen Parkplätzen im 
Parkhaus des Landratsamts bin ich zufrieden.      

       

Frage 4: Rahmenbedingungen stimme 
zu 

stimme 
teilwei-
se zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

stimme 
nicht zu 

kann ich 
nicht 
be-

urteilen 

a) 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Be-
reichs Beratung/Unterhalt sind gut zu erreichen.      

b) Terminabsprachen sind unkompliziert möglich.      

c) 

Mit den Öffnungszeiten des Bereichs Beratung/ 
Unterhalt (Mo.-Fr. 08:00-12:00 Uhr, Mi. 13:30-
18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung) bin ich zu-
frieden. 

     

d) Im Gebäude findet man sich gut zurecht.      

e) 
Mit der Gestaltung und der Ausstattung des 
Wartebereichs bin ich zufrieden.      
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Frage 5: Internet 

 
Haben Sie schon einmal im Internet Informationen über den Bereich Bera-

tung/Unterhalt eingeholt? 

  Ja  Nein   

 
Empfanden Sie die im Internet zur Verfügung gestellten Informationen zum Bereich  
Beratung/Unterhalt hilfreich? 

  Ja  weitgehend ja  Nein 

    eher nicht   

       
 

Frage 6: Zufriedenheit mit der Behandlung 
meines  
Anliegens 

stimme 
zu 

stimme 
teilwei-
se zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

stimme 
nicht zu 

kann ich 
nicht 
be-

urteilen 

a) Mein Anliegen wurde ernst genommen.      

b) 
Die Mitarbeiter des Bereichs Beratung/Unterhalt 
sind freundlich und pflegen einen angenehmen 
Umgangston 

     

c) Das Gespräch war angenehm und ungestört.      

d) 
Die Rahmenbedingungen für das Gespräch wa-
ren angenehm (z. B. Räumlichkeiten).      

e) 
Die Mitarbeiter sind zuvorkommend und hilfsbe-
reit.      

f) Die Mitarbeiter sind fachlich kompetent.      

g) 
Die Erklärungen und Informationen der Mitarbei-
ter sind auch für Laien gut verständlich.      

h) Die Mitarbeiter sind vertrauenswürdig.      

i) 
Das Informationsmaterial ist gut lesbar und ver-
ständlich.      

k) 
Mit der Beratung und Information durch die Mit-
arbeiter des Bereichs Beratung/Unterhalt war ich 
insgesamt zufrieden. 

     

Frage 7: Weiter ist mir wichtig: 

 

 

Vielen Dank! 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Teilnehmer/innen des Arbeitskreises, Stand 1.7.2013 

Haak-Dohmen,  Angelika Stadtverwaltung Aachen 

Hackbarth, Annerose Stadtverwaltung Schwerte 

Heinen, Sabine Städteregion Aachen 

Hinrichs,  Kirste Stadtverwaltung Unna 

Korte, Ute Stadtverwaltung Bergkamen 

Krebs, Antje LWL- Landesjugendamt Westfalen 

Luer, Hermann Stadtverwaltung Dortmund 

Lehmann, Martina Stadtverwaltung Niederkassel 

Merten,  Annette Stadtverwaltung Düsseldorf 

Otten,  Jürgen Stadtverwaltung Marl 

Pütz,  Hans Werner LVR- Landesjugendamt Rheinland 

Riemann, Anja Stadtverwaltung Schwelm 

Roos,  Heinz adaptiertes Mitglied 

Runge, Evelyn Stadtverwaltung Bochum 

Schmitz,  Christina Stadtverwaltung Unna 

Schupritt, Roland Stadtverwaltung Duisburg 

Spitzlay, Ulrike Stadtverwaltung Köln 

Thiele, Hiltrud Stadtverwaltung Duisburg 

Weddeling, Manfred Kreis Borken 

Weyers, Ralf Stadtverwaltung Krefeld 

Zahn, Dorte Märkischer Kreis 

Zander,  Ralf adaptiertes Mitglied 

 


